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83. 

Personalien.

Major Adam Ritter von Rozwadowsfci au Gross- 
Rozwadöw des iü. R. 13, k. u. k. Kämmerer, bisher Kreis- 
kommandant-Stellvertreter im Olkusz iwunde zum k. u. k. 
MGG. Lublin ( W:irtscha ftssckLion) als Stellvertreter des 
Leiters der Wirtschaftssektion und Regiernngskommis- 
sär bei der Palmischen. Getreide-Zentrale versetzt, an 
seine Stelle kommt

Major Marian Burzminski zurzeit wirtschaftlicher 
Referent heim k. ;u. k. Lndustrierayonskommando l)a- 
bnowa-Olkusiz.

84.
Nr. 27281.

Amnestie Erlass infolge Einsetzung des Regent
schaftsrates.

Aus Anlass der Einsetzung des Regcmtschjaftsra - 
teS wird jenen Personen, die von den Zivilgerichten 
sowie von dem. Polizei- umd Verwaltungsbehörden zu 
einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Monaten, zu einer Geld
strafe 'bis zu 1500 Kronen, oder zu einer Freiheits- und 
einer Geldstrafe im diesen Grenzen, bis zum heutigen 
Tage rechtskräftig verurteilt worden sind, die Strafe

insoweit sie noch nicht verbüsst oder nicht bezahlt ist, 
in Gnaden erlassen. Diese Strafnachsicht findet jedoch 
keime. Anwendung auf Personen, die wegen Preis
treiberei, wegen. Schleichhandels oder Schmuggels ver
urteilt worden sind.

Die Militär- und Ziviilgerichte und die Verwal
tungsbehörden werden ferner nut'ge fordert, für solche 
Verurteilte des Ziivilstiandes, die der allgemeinen Straf- 
naohsioht nicht teilhaftig werden, jedoch gnadenwürdig 
erscheinen, die Nachsicht oder eine Ablderung der 
Strafe bei der zuständigen Stelle zu beantragen. Dies 
bezieht sich vor allem auf strafbare Handlungen, po
litischen Charakters, insbesondere solche, die durch 
Worte begangen wurden.

Hinsichtlich der von den Militärgerichten verur
teilten Personen haben auch bei diesem ‘Anlasse die 
zuständigen Kommandanten das Gnaderrecht auszuüben.

85. 

Bestrafung der Soltyse.

Die Soltyse Josef Kenioma aus Tnzyoiaz und Josef 
Dybich aus Jangrot wurden mit dem Slraferkemntn isse 
des k. u. k. Kreiskommanidos Nr. 26047/26056 vom 
16. Oktober 1917 wegen Niohtbei Stellung der eigenen 
Pferde sowie der Pferde der anderen Ortsbewohner zur 
Pferdeklassifikation zu Geldstrafen 4 2000 K verurteilt.
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Ausser den Geldstrafen wurden die schuldigen Soltyse 
des Amtes ent hohen.

Die gegenwärtige Verordnung ist in allen Ort
schaften in ortsüblicher Weise zu verlautbaren.

86.
F. A. Nr. 4755/1917.

Kundmachung
betreffend die Stempelabgaben. 

Änderungen infolge Herabsetzung des Rubelkurses auf 
2 K. 40 h.

Auf Griunid des M. G. G. Erlasses vom 15. Oktober 
1917 F. A .'N r. 15974/17 wird folgendes verlautbart:

Der Umrechnungskurs des Rubels wurde mit Qu. 
Nr. 156701 vom 16. September 1917 mit 2 K 40 h fest
gesetzt. .

Infolge dieser Änderung ermässigen sieh die in 
Riubeiwährumg festgesetzten, im überdruckten hosn. herz. 
Stempelmariken der Kironmiwährung zu entrichtenden 
St emp eigebühr en.

Diese ermässigten Stompelgebühren können mit 
den bereits vorhandenen: . üb erdrückten bosm. herz. 
Stempelmarken im folgender Weise entrichtet werden 
und zwar:

5 Kopeken == 12 h. =  10 h. +  1 h. -f- 1 h.
10 » =  24 » =  14 » -j- 10 »
15 » =  36 » =  25 » +  10 » +  1 »
20 » =  48 » =  25 » +  13 » +  10 »

1 Rubel =  2 K. 40 h. =  2 K. +  40 h.
2 » =  4 » 80 » =  2 » +  2 K. -f- 50 h. -(- 30 h.
4 » =  9 » 60 » =  5 » +  2 » +  2 K. +  50 » +  10 h.

Olkusz, am 24. Oktober 1917.

87.
Nr. 28501 /17/V. A.

Unbefugtes Tragen der Legionsuniform.
Das k. u. k. Militärgeneralgouvernement in Polen 

hat mit Verordnung A. iNr. 164170/47 vom 5. November 
1917 nachstehendes verfügt:

Alle e n t l a s s e n e n  L e g i o n ä r e ,  gleichviel 
ob sie krankheitshalber, im Snpiwege oder aus anderer 
Ursache entlassen wurden, haben sieh ausschliesslich 
der Zivilkleidung zu bedienen und wird den hier auf
gezählten aus dein Legionen stammenden Personen das 
Tragen der Legionsuniform verboten.

Übertretungen dieses Verbotes sind gemäss der 
Verordnung des Arnieeoberkoinmandamtem vom 19. Au
gust 1915, Nr. 30 V. Bl. mit Geldstrafe bis zu 2000 K 
oder Arreststrafe bis zu sechs Monaten zu ahnden.

Nr. 26881/17/V. A.

Kundmachung
wegen Einziehung der Banknoten zu 50 Kronen m it dem 

Datum vom 2. Jänner 1902.

Die jetzt im Umlaufe befindlichem Banknoten zu 
50 Kronen mit dem Datum vom 2. Jänner 1902 werden 
einberufen und eingezogen.

Die k. k. österreichische und die königl. umgar. 
Regierung haben diesfalls i,m Einvernehmen mit den! 
Generaluate der Österreich i sch - ungarische n Bank fol
gendes festgesetzt:

Die gegenwärtig im Umlaufe befindlichen Bank
noten zu 50 Kronen mit dem Datum vom 2. Jänner 1902 
sind bei den iHfaupitanstalftein und Filialen der Öster
reichisch-ungarischen Bank b i s  34. J u l i  1919 z u r  
Z a h l u n g  o d e r  V e r w e c h s l u n g  zu bringen, so 
dass der 31. Juli 1919 die letzte Frist für die Einziehung 
dieser Banknoten ist.

Von diesem Zeitpunkt an werden diese einher,u- 
fenen Banknoten von idem -Bankanstalten der; Öster- 
reichisch-nngiariiiscbein Bank nur mehr im Wege der 
Verwechslung angenommen.

Nach dem 31. J u l i  1925 ist die östereichisch-um- 
garische Bank mich mehr verpflichtet (Artikel 89 der 
Statuten), die Banknoten zu 50 Kronen vom 2. Jänner 
1902 einzulösen oder umzuwechseln.

89.
L. A. Nr. 2401.
WTS. Nr. 84951/17.

Durchführungsbestimmungen zur Verordnung vom 
3. Juli 1917 betreffend die Beschlagnahme von 

Heu.
In Durchführung der Verordnungen vom 23. Juni 

1917, Vidg, Bl. 58, betreffend den Landwirtschaftsrat, 
sowie vom 3. Juli 1917, Vdg. Bl. 60, betreffend die Be
schlagnahme vom Heu wird verfügt wie folgt:

I. Verbrauchsnormen.
Als Höchstverbrauchsnormen werden festgesetzt:
a) für Pferde über zwei Jahre und Binder über 

sechs Monate 10 q Heu pro Stück und Jahr, gleicbgiltig, 
ob es sich um Produzenten oder um versorgungs/be
rechtigte Personen, (Nicbtproduzeulen) handelt,

b ) für Pferde (bis zu zwei Jahnen und Binder bis 
zu sechs Monaten 5 q pro Stück mnd Jahr gleiehgi-ltig, 
ob es sich um Produzenten oder um ver&orgungsbe- 
rechtigte Personen, d. h. Niichtproduzenten, bandelt.

Die Veiibrauchsquote ist bei Pferden vom 1. Au

88.
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gust 1917, bis 31. Juli 1918, bei Rindvieh vom 15. Sep
tember 1917 bis 15. iMai'i 1918 berechnet.

Gleichzeitig wird -die Annullierung der lübergangs- 
verbrauchsquote, die mit Verordnung des iM. G. G. vom 
12. August 1917 MGG. WS. iNr. 80853 festgestellt wurde, 
verfügt.

II. Einkaufsberechtigung der P. F. Z.
,a) iü b  e r in ia h m e d  e is b  e s c  h 1 a g n ,a h m  t e n 

R a u h f u it t e r s.
Die PFZ. besorgt die Übernahme und den Ab

schub des beschlagnahmten Heues durch zjwei Rauh- 
f ultereimkaufskonsorti en für das k. u. k. Okkupations
gebiet, von welchem .sich die Tätigkeit des einen auf 
die Kreise links der Weichsel, des zweiten auf die 
Kreise rechts der Weichsel erstreckt.

Die Rauhfuttereimkaufsslellen üben ihre'Tätigkeit 
im Namen der PFZ. als Generalagenten derselben aus, 
und bestellen für jeden Kreis einen iKreisvejritreter, wel
cher von der PFZ. legitimiert wird.

Der Kr eis Vertreter hat vor (Übernahme seiner Tä
tigkeit die Legitimation denn Kreiskommiando, in des- 
sem Bereiche er als Vertreter bestellt ist, zwecks Vi- 
dierumg vorzulegen. Die Aingestellten der Kreisvertreter 
werden auf Antrag des betreffenden Kreiisvertreters, wel
cher von der Direktion der PFZ., genehmigt sein muss, 
durch das Kreiskonim.ando legitimiert.

Sämtliche Legitimationen, die behufs Einkauf, 
bezw. Übernahme von Heu von anderen Behörden aus
gestellt wurden, werden zugleich als nichtig erklärt.

b ) K 'O n t r o  11 e.
Die PFZ. übt über die Tätigkeit der Rauhfutterein- 

kaufsstellen die Kontrolle durch die Reisenlnspektoren 
aus. Diese Inspektoren werden seitens der PFiZ. mit den 
von der E. V. Z. des MGG. vidierten Legitimationen, die 
zur Ausübung dar Kontrolltätigikeiit im  ganzen MGG.- 
Rerekhe berechtigen, versehen.

e) Z u f u h r  v o in H e u  z u d e n  P r e s s e- 
b e ,z w. iü ,b e r u a. h m  s s t e i l e n  d e r  PFZ.

Der Produzent ist verpflichtet, das Heu auf eigene 
Kosten zu den von der PFZ. bezeichn eiten Press- bezw. 
Übernahmsstellen, die jedoch nicht weiter als 3 km von 
der Produktions — hazrvv. Lagerungsstelle des Heues 
entfernt sein dürfen, zuzuführen.

Weigert sich der Produzent das Heu mit eigenen 
Fuhrwerken oder, auf eigene Kosten zuzuschieben, so 
sind die Zwangsmassnahmen im  Sinne des i§ 8 der 
Vdg vom 3. Juli 1917 ainzu wein dein, und die eventuellen

' o

Zufuhrkiostem miiit 30 h pro q und km berechn e.t von 
dem lüiberniahmispreise in Abzug zu bringen.

d) Z u s c  h iub zu  de n B a h in v e r 1 a d e s t a- 
t i o n e n

hiait die iRauhfuttereinikaufsiSitelle in der Regel mit 
V orspännen, die im Wege eines gütlichen Übereiinkom-

! mens zwischen ihr und den Fuhr wer ksbasitzerm gemie
tet werden, zu bewerkisstelliigen,

Sollte die Rauhfuttereinkaufsstelle ausserstande 
sein, in dieser Weise die nötige Anzahl von Vorspannen 
mieten zu können, so hat sich der Kreisvertreter an das 
betreffende k. u. k. Kreisikonimundo, welches die zwangs
weise Baistellung von Vorspannen gegen Vergütung von 
30 h pro q und fern seitens der Einfcaufsstclle veran
lassen wird, zu wenden.

I I I .  Versorgung der Nichtproduzenten.
Die Nich'lproduzenten, u. zw. sowohl die Land

wirte wie auch Nichtlandwirte, welche Heu benötigen, 
haben ihren auf Grund der Verbrauchsquote fastgestell
ten Bedarf bis längstens 31. Oktober 1917 anzumelden..

Die Anmeldung muss enthalten:
1) Vor- und Zuname des Besitzers der Pferde, 

bezw. der Rindviehe, welche versorgt werden müssen.
2) Die Ortschaft, in der der Besitzer wohnt, bezw. 

in der sich die zu versorgenden Pferde’ und Rind er-be
finden.

3) Die Anzahl der versorguingsbe,dürftigein Stücke. 
Die Anzahl der iPiferde über 2 Jahre und der Rinder 
über 6 .Monate muss separat von der Anzahl 'der Fohlen 
und Kälber angegeben werdend

4) Dias auf Grund der Verbrauchsquote festge
stellte Heuquantum, welches zur Ernährung des ange
gebenem Viiehstandes benötigt wird.

5) Das Quantum von Heu eigener Produktion, 
welches dem Pferde- bezw. Riindviehbesitzer zur Ver
fügung isteht.

6) Das Quantum von Heu, welches beschafft we,r- 
dem muss.

Die Anmeldung erfolgt:
a) in den Dörfern und kleinen Städten beim Ge

rne imdevorstaind,
b ) in grösseren Städten beim Magistrate der Stadt,
c) in Industrie- bezw. Grubemzentrem beim k .u. k. 

Kr ei skommiamdo.
Die Gemeindevorsteher und Magistrate überprüfen, 

ob die in den Anmeldungen angeführte Anzahl von Vieh 
und Pferden, wie .auch der angegebene Bedarf an Heu 
richtig ist und istellen auf Grund der Anmeldungen die 
Karten, welche zur Übernahme von Heu berechti
gen, aus.

Das betreffende .Kreiskommando schreibt die For
mulare zu den Heukarten vor, und beteilt damit die 
Gemeindevorsteher und Stadtmagistrate. Die Druck- 
bezw. Litographiefcosten wie auch die Kosten: der Aus
stellung der Karten bezahlt die Partei, welcher die Karte 
ausgefolgt wird. Die Karten wie auch eine summa
rische Zusammenstellung haben die Gemeinden und 
Stadtmagistrate bis. längstens 15. November 1917 an das 
betreffende k. u. k, Kreislkommamdo zu übersenden.
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Nach gepflogenem Eiinvemiehmem mit der Kreis- 
auf.sich tskommissioin stellt das k. u. k. Kreiskoimmaindo 
die Höhe des Kreisbedarfes fest, vidiert die vorgelegten 
Heukarten, bezw. stellt mach den Anmeldungen der 
Bergwerks- und Indus triezen,tren idiiie neuen Karten aus 
und sendet dieselben den Gemeindevorstehern, he zw. 
Stadtmagistraiten zur Aushändigung, an die Versor
gung sibereichtig tiern, zurück.

Die summarische Zusammenstellung übermittelt 
das Kreiskomm,ando dem Kreis vertrat er der Riauhfutter- 
ein kaufsstelle und beauftragt ihn, den Bedarf zu decken.

Die Deckung des Bedarfes durch die Raubfutler- 
einkaufs,stelle erfolgt in der Weise, dass:

a) in Dörfern und kleinen iStädten der Kreisver- 
treler der iRauhifutteceiinfcaufsstelile den mit Heukarten 
beleihen Personen die Bewilligung zur Übernahme der 
betreffenden Quanten direkt von den Produzenten in 
den von ihm mabmbaft gemachten, nach Möglichkeit 
derselben hezw. iNaehbargemeinde zu dem durch Be
schlagnahme-Verordnung festgesetzten Übermahmspreise 
erteilt,

b ) in den Städten und Industriezenitren, hezw. Ge
genden, an welche (das Heu von 'weiiitargelegeneij Orl- 
sobaftein augeschoiben werden muss, der Kireisver.treter 
der Rauhfutter einkaufsstelle, den iZuschub veranlasst. 
Das zugeschobeme Hau wird an die Vensnrgumgsiberech- 
tigten gegen Vorweisung der durch das k. u. k. Kreis- 
kommandio vidierten Heukarten verteilt.

Die Verteilung von Heu wird entweder durch die 
Einkaufs stelle liim Wege des Kleiinjverkanfas aus den zu 
diesem Zwecke errichtetem und geführten Lagermaga- 
zinem oder durch den städtischen Approvisionierumgs- 
ausschui.ss je nach Vereinbarung zwischen der Rauh- 
futtereinkaufsstelle und. dem betreffenden städtischen 
Approvishmierungs,aus,schuss durchgefübrt.

Die Rauhfuttereimkauufsstelle ist berechtigt, hei 
der Lieferung vom Heu an Zuschub bedürftige Städte 
und Industriezentren folgende Preise zu berechnen.

1) Beim Kleinverkauf ans den Lagerimiagazinen:

für Hau ungepresst.............................K 30.—
für Heu gepresst..................................K  32.—
für Kleeheu umigepresSt . . . . .  K 33.—
für Kleeheu gepresst........................K 35.—
loco Magazin der Einkaufsstelle.

2) Bei Lieferung in ganzen Waggons .direkt an die 
Konsumenten heztw. lApprovisioniierungskiomitees:

für Heu uingepresst........................K 25.—
für Heu gepresst..................................K 27.—
für .Kleeheu ungepresst................... K 28.—
für Kleeheu gepresst........................K  30.—

loco Waggon .der Übermabmisstatiom,

IV. Transportlegitim ationen.
Die Legitimationen, welche zum Einkäufe, hezw. 

Übernahme vom Heu berechtigen, wie auch die vom 
Kreiiskommando vidierten Heukarten bilden zugleich 
die Legitimation für den Transport von Heu per Fuhren.

Nur jene Mengen, welche .als Futter für die Dauer 
von .drei Tagen für Pferde, hezw. Ochsen, welche das 
.betreffende Quantum führen, .benötigt werden, dürfen 
ohne Tramsportlegitimiat.ioin und ohne jedwede territo
riale Beschränkung niitgeführt werden.

In diesem Falle ist hei Pferden 3 kg bei Ochsen 
4 kg pro Stück und Tag zu berechnen.

V. Bahn- u. Schifftransporte.
Der Transport von Heu auf normal spur igen .Bah

nen kann nur auf Grund von mit Stampiglie der EVZ. 
des MGG. Lublin und Unterschrift »Leutnant v. Mooh- 
nacki« versehene Frachtbriefen erfolgen. Sämtliche an
dere Frachtbriefe (auch die Frachtbriefe der EVZ. mit 
Unterschrift »Oblt. Redlich«) werden gleichzeitig als 
umgiltig erklärt. Die Transporte mit den Kleinbahnen 
aller Art und per Schiff (Galeeren.)"'erfolgen auf Grund 
der Einkaufs- bezw. Üibarmiahmislegitimatiomen.

VI. Kontrollmassnahmeh.
Mit der Überwachung der Ausführung aller obigen 

Anordnungen, insbesondere mit der Beaufsichtigung der 
Tätigkeit der Rauhfuttereinkaufsstelle, ibezw. der Kreis
vertreter derselben, .sowohl hinsichtlich der Lieferungen 
für die M. V. wie auch für dein, Lokalbedarf, wird das 
Kreiskommiamdo den landwirtschaftlichen Referenten 
und die ihm izugeiw.iesemein Hilfsorgane .betrauen.. •

V II. Zwangsm ittel.
Weigert sich .der Produzent, das beschlagnahmte 

Heu der Riauhfuttereiimfcaufsstelle zu verkaufen, .so. hat 
sich der Kraisvertreter der Einkaufs stelle am. das betref
fende Kreiskormnando um Anordnung vom Zwangsmit
teln zu wenden.

Das Kreiskomm,aindo hat in solchen Fällen, wo 
es sich um grössere Quantitäten handelt, mach mit der 
Kreisauisiichtskommiisisioü gepflogenem Einvernehmen 
über die Verpflichtung zur Abgabe des betreffendem 
Quantums endgiltig zu erkennen und erforderlichenfalls 
dessen zwangsweise Wegnahme zugunsten der iP. F. Z. 
bezw. der Rauhfutlerelnkaufssitelle als deren Beauftragte, 
zu verfügen. ‘ f

Für das zwiangisweisie eiimgelieferte Heu ist die 
Rauhfutterainfcanfssteille verpflichtet, dem Produzenten 
den vollen Übernahmspxeis zu bezahlen. Der iPrioiduzent 
verliert jedoch ln diesem Falle die Berechtigung auf die 
auszuzahlende Amzeiigeprämie und Lagerumgstzusichlag 
(§ 8 der Vdg. 3. Juli 1917).
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90.
L. A. Nr. 2522. W. S. Nr. 85068.

Sicherung der Getreide- u. Kartoffelaufbringung.

Verordnung vom 15. Oktober 1917.
Auf Grund der Kraft Allerhöchsten Oberbefehles 

enteilten Ermächtig umg Seiner k. u. ,k. Apostelischen 
Majestät wind für die in österreichisch-ungarischer Mi- 
1 i,lärverwa 1 tunig stehenden Gebiete Polens Folgendes 
verordnet:

i Artikel I.

Um in Notfällen die Versorgung der Bevölkerung 
miilt Getreide oder Kartoffeln au sichern, oder zu ver
hüten, dass Getreide oder Kartoffeln gesetzwidrig ver
wendet werden, kann das Kreiskommando anordnen:

1) Dass die Überschüsse ian Getreide oder Kartof
feln deren AhMieferüing dem Produzenten gesetzmässig 
vorgeschrieben wurde '(Art. VIIJ u. IX der Verordnung 
vom 23. Juni 1917 Nr. 58 Vdg. Bl.) vor idem festgesetztem 
Ablief er ungstermiinen aibigeliefert werden müssen.

2) Dass die Girassgrundbesi tzer eines Kreises oder 
die Kleiinigrnndbesiiitzer leiraer iGemeiinide oder Ortschaft 
gemeinsam verpflichtet sind, jene Überschüsse abzulie- 
fern, die allen Angehörigen dieser Produzemtgruppe 
zusammen gesetzmässig zur Ablieferung vor,geischrii,eben 
wurden. Von dieser Verpflichtung können auf Antrag 
der Kreis- oder Gemeindekommisision einzelne Produ
zenten, die ihrer Ablieferungspflicht nachgelkommen 
sind, ausgenommen «werden..

Artikel II.

Diese Verordnung (tritt mit dem Tage der Kund
machung in Kraft.

91.
L. A. Nr. 2478.

Ablieferung von Getreide- und Kartoffelkontin
genten.

Auf Grund der M. G. G. Vdg. W. S. Nr. 85ÖÄ/17 
wird angeordnet:

Die durch die Filiale der Pol n i sch en-Geitr eide - 
Zentrale vorgeschriebene Getreide- und Kairtoffelkon
tingente müssen iin den angegebenem Ablieferungstermi
nen laibgielieferil werden.

Die Niichteinlieferunig der vorgeschriiebeinen Kon
tingente wird von dem Produzenten im Zwangswege 
eingebracht und für die rückständige Ablieferung nur 
die Hälfte des Übernahmspreiss bezahlt.

92.
L. A. Nr. 2460.

Verkehr mit Kartoffeln.
In einzelnen Gemeinden wird die gesamte Kartof

felernte 'einzelner Grundbesitzer, oder ein Teil derselben 
schon auf idem Felde von Händlern gekauft, welche die 
Aherntung derselben in eigener Regie durchführen und 
die Kartoffel sodann verkaufen.

Ein derartiges Vorgehen -kann leicht zu Miss
brauchen führen.

Dieser Vorgang wird auf Grund der M. G. G. Vdg. 
W. S. Nr. 85649/17 vom 5. Oktober 1917 strengstens, un
tersagt. Es wird wieder in Erinnerung, gebracht, dass 
die Produzenten ihre Kartoffel nur an die Polnische- 
Getreiide-,Zentrale, bzw. am die zum Verkaufe ermäch
tigten Personen und Organe derselben Verkäufen, dürfen 
und .dass ein Verkauf der Kartoffelernte auf dem Felde 
auch in jenen Fällen wo die betreffenden Unternehmer 
behaupten, die Kartoffeln an die zur Übernahme be
rechtigten iS,teilen ablieferm zu wollen, nicht gestattet ist. 
Dieses Verbot bezieht sich jedoch nicht auf jene Fälle, 
in welchen die legitimiertem Vertreter der Polrti,sehen 
Getreide-Zentrale derartige Käufe ischliessen, um in 
schwierigem Verhältnissen, die Kartoffelernte zu eigenen 
Betriebsmitteln zu fördern.

Die Niichthefolgumig dieser Verordnung wird ge
richtlich geahmdel iworden.

" V  .

93.
L. A. Nr. 2512.

Übernahmspreis von Kartoffeln-Prämie.

Auf Grund der MGG. Virdig, W. iS. iNr. 8640 wird 
amgenrdmet:

Um dem Produzenten einen günstigen Verkauf der 
Kartoffel zu schaffen, wurde für die rasche und freiwil
lige Kantoffelablieferumig zu festgesetzten Übemahms- 
,preisen von 12 Kronen, eine Prämie von 4 Kranen per 
Meterzentner festgesetzt.

Bei jenen Produzenten, die die vor,geschriebenen 
Kontingente nicht afoliefern, wind auf Grund der MGG. 
Virdg. W. S. 85861 eine Zwang,saufibeimgung an,geordnet 
und nur die Hälfte des Übermahmispreises gezahlt.

94.
"'L. A. Nr. 2312.

Einkauf von Rüben, Kraut und anderen Gemüse
arten.

Auf Grund der MGG. Vndig. W. S. Nr. 85677/17 wird 
verfügt:
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Das miiit'dier Verordnung E. V. Z. Nr. 32591 geschaf
fene Einkaufsmonopol für Rüben wird auf sämtliche 
Arten von Bla ttgemüse ausgedehnt, so dass durch diese 
Verordnungen folgende Gemüsearten betreffen werden: 
Futter- und Speisembem aller Art (rote Rüben, Kohl
rüben, weitsse Halhzuekerrüben, Stoppelrüben, Karot- 
tan, gelbe und rote Möhren, Wrackem, Futterrüben, Fut- 
terimöhrein), Kraut (Häuptelkraut, sowie Sauerkraut), 
Zwiebel (rote und gelbe), Knoblauch, G u rk en  (roh und 
eingelegt), Petersilie und Sellerie.

Die Aufbringung (dieser Gemüsearten erfolgt durch 
das »Gemüse-Eiinikautskcmsortinm für das k. u. k. Österr. 
Ung. Okkupationsgebiet in Polen«.

Dasselbe ist alleimiherechitigt, durch seine hiezu le
gitimierten Personen die genannten Gemüsearten einzu
kaufen und auf Grund mit seiner Stampiglie ausgestell
ten Frachtbriefen, welche mit der Rumdstamiplglie der 
EVZ. und Unterschrift: »Dt. von Mochnacki« versehen 
sein müssen, zu verfrachten.

Die Transporte dieser Produkte, wie auch der durch 
Verarbeitung derselben entstandenen Umwandtüngspro- 
dukte (Trockengemüse, Rüben, Möhren, Sauerkraut, 
Salzgurken etc.) per (Bahn ist ausserhalb dieses Konsor
tiums stehenden Personen verboten.

Die Transporte per Fuhren für Zwecke des eigenen 
Bedarfes, ibeizw. der Approivisionierung, unterliegen 
keiner Beschränkung.

Die Transporte, die über die Grenze per Fuhren 
geführt werden,'dürfen nur auf Grund der Ausfubrzer- 
tifikaite der W. V. Z. Krakau ausitreten.

Die von der W. V. Z. vor Verlautbarung (dieser 
Vdg. ausgestellten Ausfuhrzertifikate sind ungültig und 
die noch im Umlauf befindlichen sind am das Kreis- 
kommamd'Q ahzuführen.

Die Bestimmungen dieser Verordnung treten mit 
dem Tage der Verlautbarung in 'Kraft.

95.
L. A. Nr. 2756.

Obstpreise.

Auf Grund der MGG. Vdg. Ap. Nr. 88337 wird an- 
geondnet:

Laut § 5 der Obstverordnung vom 30. August 1917 
(Kundmachung L. A. Nr. 2165) werden die Üibemahms- 
preise der Qbsteimikäufer Dichter und Blume,nthal für 
beschlagnahmtes Obst heim Produzenten, wie folgt, be
stimmt:

12 K pro Pud für frische Äpfel, 
und 13 K pro Pud für Mische Bi,mein.

Diese Preise gelten als Richtpreise für die Gross
händler.

Kundmachung

betreffend Verkehr m it Seife.
Auf Grund der kraft Allerhöchsten, Oberbefehles 

erteilten Ermächtigung (Seiner k. u. k. Apostolischen 
Majestät wird für die in österreichisch-ungarischer Mi
litärverwaltung stehenden Gebiete Polens folgendes 
verordnet:

§ 1.

Ermächtigung.
Dje Gewerbsmässige Erzeugung oder die Einfuhr 

von Seife (Kriegsseife, Schiniirseife, Toilette,seife), sowie 
der Handel mit Seife darf nur durch die vom Militär- 
generalgouvernement hiezu ermächtigten Person,ein er
folgen.

§ 2.

Ermächtigte Körperschaften.
Die Ermächtigung zur Erzeugung oder Einfuhr, 

sowie zum Handel mit Seife wird bestimmten Körper
schaften oder gewerblichem Genossenschaften erteilt. Die 
ermächtigte Körperschaft oder Genossenschaft kann ihre 
Befugnis durch ihre Angehörigem oder durch bestimmte 
ihrerseits zum Betriebe ermächtigte Organe ausüben. 
Bedingung der Ermächtigung ist, dass der Eintritt in 
die Körperschaft oder Genossenschaft, der Austritt aus 
derselben, sowie die Bestellung von zum Betriebe er
mächtigten Organen der Überwachung der k. u. k. Mi
litärverwaltung unterworfen wird, und dass die Ver
weigerung der Aufnahme, der Ausschluss oder die Ent- 

• j  ziehung der Ermächtigung zum Betriebe nur mit Zu
stimmung des Miliitärgiemarailgouvernements erfolgen 
kann.

§ 3.

Betriebsbedingungen.
Das Militäirgeneraligouveruememf bestimmt, in wel

cher Beschaffenheit zu welchen Preisen und unter wel
chen sonstigen Bedingungen die hiezu ermächtigten 
Personen (§§ 1 und 2) Seife erzeugen, einführen oder 
in den Handel bringen dürfen.

§ 4.

Behördliche Aufsicht.
Die ermächtigte Körperschaft der Genossenschaft 

hat sich über die Einhaltung der auf Grund dieser Ver
ordnung erlassenen Vorschriften sowie der bei Erteilung 
der Ermächtigung festgesetzten besonderen Bedingun
gen jederzeit auszuweiisen und zu diesem Zwecke Auf
zeichnungen über ihre Abnehmer, das Datum, die Gat
tung und Menge der verkauften Ware zu führen.

96.
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Den Aufsichtsorganen ist der Eintritt in die Ge
werberäume, deren Durchsuchung, sowie die Einsicht 
in die Geschäftsbücher und sonstigen Aufzeichnungen 
über die Erzeugung oder die Einfuhr von Seife, sowie 
den Handel mit Seife jederzeit freigestellt.

Bei Nichteinhaltung einer auf Grund dieser Ver
ordnung erlassenen Vorschrift oder einer Bedingung, 
unter der die Ermächtigung erteilt wurde, kann diese 
nach einmaliger Verwarnung entzogen oder der Aus
schluss einzelner Angehöriger der betreffenden Körper
schaft oder Genossenschaft, sow ie einzelner zum Betrie
be ermächtigter Organe angeordnet werden.

§ 5.

Bestehende Gewerberecbte.

Bestehende Gewerberechte zur Erzeugung oder 
zum Handel mit Seife bleiben bis zum 1. September 
1917 aufrecht und sind von diesem Zeitpunkte ange
fangen von der Zugehörigkeit zu einer Körperschaft oder 
Genossenschaft abhängig, die die Ermächtigung im 
Sinne des § 2 besitzt.

§ 6.

Vorhandene Vorräte.
Die im Okkupationsgebiete vorhandenen, zur Ver- 

äusserung bestimmten Vorräte ain Seife können ohne 
Er mä chti gung des Militär gen er algouvernements (§ 1) 
bis zum 1. September 1917 veräussert werden. Nach 
diesem Zeitpunkte müssen die zur Veräusserung be
stimmten Vorräte an die vom Militärgeneralgouverne
ment bezeichneten- Stellen gegen Vergütung nach den 
festgesetzten Preisen (§ 3) abgegeben werden.

§ 7.

Strafbestimm ungen.
■ Übertretungen dieser Verordnung werden — so- 

ferne die Handlung nicht unter eine strengere Straf
bestimmung fällt — vom Kreiskommando an Geld bis 
zu fünftausend Kronen oder mit Arrest bis zu sechs 
Monaten bestraft. Im Wiederholungsfälle kann neben 
der Freiheitsstrafe Geldstrafe bis zum bezeichneten 
Ausmasse verhängt werden.

Neben der Strafe kann der Verfall der Rohma
terialien, Halbfabrikate oder Waren ausgesprochen 
werden, deren Behandlung den Gegenstand des Straf- 
erkenntnisses bildet.

Bei unbefugter Erzeugung kann die Betriebsein
richtung als verfallen erklärt werden.

W irksamkeitsbeginn.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Kund

machung in Kraft.
Der k. u. k. Militärgeneralgouverneur: 

Szeptycki m. p., Generalmajor.

97.
Nr. 28317.

Lederhandel Konzessionen.
Mit Verordnung des k. u. k. Militärgeneralgouver

nements Nr. 124 vom 10. Dezember 1916 wurde be
stimmt, dass vom 1. Jänner 1917 Handelspatente für 
den Handel mit Leder nur an solche Lederhändler aus
gefolgt werden dürfen, welche durch Beibringung 
eines früher gültig gewesen Handelspatentes der russ. 
Verwaltung zum ausschliesslichen Lederhandel ein
wandfrei nachzuweisen im Stande sind, dass sie be
reits unter russ. Verwaltung sich ausschliesslich mit 
dem Lederhandel befasst haben.

Da eine weitere Vermehrung der bereits so wie so 
im Verhältnisse zu den vorhandenen Ledervorräten zu 
grossen Anzahl von Lederhändlern nicht geboten er
scheint, verfügt das k. u. k. Militärgeneralguvernement 
auf Grund des Punktes 3 des § 7, der Verordnung Nr. 61 
vom 4. Juli 1917, dass für das kommende Jahr 1918 
Gewerbezeugnisse für den Lederhandel nur an solche 
Kaufleute ausgefolgt werden dürfen, welche im Besitze 
eines giftigen Gewerbezeugnisses zum Lederhandel für 
das Jahr 1917 sich befinden.

98.
Nr. 26850/17/V. A.

Entlausungsscheine bei Reisen auf deutschen 
Bahnen.

Das k. u. k. MiliLärgeuera 1 gouvernement in Polen hat 
mit Verordnung D. Nr. 157273/17 vom 9. Oktober 1917 
folgende Mitteilung der deutschen Militär-General-Di- 
rektion der Einsenbahnen in Warschau zur Kenntnis
nahme übersendet:

Die Benützung der Schnellzüge und der Polster
klassen auf den deutschen Eisenbahnen im Militärbe
triebe der besetzten Gebiete ist Zivilpersonen nur auf 
Grund eines Entlausungsscheines oder einer von einem 
Militärarzt oder einem beamteten deutschen Zivilarzt 
ausgestellten Gesundheitsbescheinigung gestattet, die 
entweder für einen Kalendermonat oder für drei Tage 
giltig ausgestellt werden kann.

§ 8.

D er k. u. k. K re is ko m m a n d a n t:

O berst G raf G O T T F R IE D  C L A M  M A R T IN IC  m. p.
Krakow. — Druk W. L. Anczyca i Spölki.




